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Zitat von O. Meier

Im Übrigen verstehe ich nicht, was man telefonisch klären möchte, was nicht auch per
E-Mail ginge. Der wesentliche Unterschied ist doch, dass am Telefon die Dokumentation
schwieriger ist.

Nicht jeder Mensch nutzt E-Mails. Wir haben tatsächlich noch Eltern, die offiziell keine
Mailadresse haben. Letztlich ist das aber auch kein Problem. In der Regel hinterlassen die Eltern
einfach beim Sekretariat eine Rückrufbitte. Die Lehrkraft ruft dann bei Gelegenheit (von der
Schule) zurück. Ansonsten verabredet man einen Zeitraum, wo die Lehrkraft in der Schule
telefonisch erreichbar ist. Während Corona gab es mal die Vorgabe, dass man für mind. eine
Stunde pro Woche telefonisch in der Schule erreichbar sein musste bzw. eine Sprechstunde
anbietet. Da saß man halt im Lehrerzimmer und hat gearbeitet und gewartet, ob sich jemand
meldet.
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